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Ende März hat das Bundesamt für

Energie BFE erste Ergebnisse zu den

Energieperspektiven 2035/2050
präsentiert.

Mit den Perspektiven will das BFE

der Politik und der Öffentlichkeit die

verschiedenen Varianten für den

zukünftigen Umgang mit der Energie

aufzeigen. Wir wissen, dass weder

Energieverbrauch 2035 noch der

Energiemix nach 2030 gottgegeben
sind: Angebot wie Nachfrage sind

beeinflussbar. In unserem Lande hat

als letzte Instanz das Volk diese Wahl

vorzunehmen. Deshalb müssen wir
bereits jetzt öffentlich aufzeigen,
dass sich ab dem Jahr 2020 eine

andauernde Stromversorgungslücke
öffnen wird. Die Gründe dafür

liegen im jährlich steigenden Verbrauch

an Elektrizität, der voraussichtlichen

Stillegung von drei Kernkraftwerken
ab dem Jahr 2020 sowie dem stufenweise

Auslaufen langfristiger
Strombezugsverträge mit Frankreich.

Mit Blick auf die Versorgungssicherheit

im Stromsektor setzt das BFE auf
eine dreiteilige Strategie:

• Höchste Priorität geniesst die

Förderung der Energieeffizienz - etwa
durch Gebäudesanierungen nach

Minergie-Standard und den Einsatz

energiesparsamer Motoren.

• An zweiter Stelle stehen der Zubau

von Kapazitäten bei den erneuerbaren

Energien und der gezielte
Ausbau der hiesigen Wasserkraft,
insbesondere der Kleinwasserkraft.

• Drittens muss die verbleibende
Lücke wohl durch fossil-thermische

Anlagen geschlossen werden.
Doch dies darf gesellschaftlich nur
in Kombination mit einer weitgehenden

Abwärmenutzung und

einer Kompensation der zusätzlichen

C02-Emissionen im In- und Ausland

akzeptiert werden.

Die Diskussion überdie Versorgungssicherheit

muss nun auf politischer und

gesellschaftlicher Ebene beginnen.
Die Politik hat darüber zu befinden,
in welchem Umfang öffentliche Mittel

für die Förderung der Energieeffizienz

und der erneuerbaren Energien

bereitgestellt werden sollen. Welche

Standards und Minima werden künftig

von Bund und Kantonen gesetzlich

vorgeschrieben?

Wir müssen uns im Klaren sein: Eine

nachhaltige Energie- und Umweltpolitik

muss auch Rücksicht auf die

Anliegen künftiger Generationen
nehmen. Schritte hin zu diesem Ziel

sind im Interesse der Gesellschaft

und geben wichtige wirtschaftliche

Impulse.

Dr. Walter Steinmann, Direktor

Bundesamt für Energie BFE

energeia.
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